
 

 

Bericht der Prüfstelle zur Jahresrechnung 2025  
der Römisch-katholischen Kirchgemeinde Opfikon-Glattbrugg 
 

Prüfungsurteil 
Wir haben die Jahresrechnung 2025 der Römisch-katholischen Kirchgemeinde Opfikon-Glattbrugg 
 - bestehend aus der Bilanz per 31. Dezember 2025, der Erfolgsrechnung und der Investitionsrech-
nung für das dann endende Rechnungsjahr sowie dem Anhang - geprüft.   

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung den kantonalen und kommunalen gesetzli-
chen Vorschriften.  

Grundlage für das Prüfungsurteil 
Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und dem 
Schweizer Prüfungshinweis 60 «Prüfung und Berichterstattung des Abschlussprüfers einer Gemein-
derechnung» durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften sind im Abschnitt 
«Verantwortlichkeiten der Prüfstelle für die Prüfung der Jahresrechnung» unseres Berichts weiterge-
hend beschrieben. Wir sind von der Gemeinde unabhängig in Übereinstimmung mit den gesetzlichen 
Vorschriften und den Anforderungen des Berufsstands und wir haben unsere sonstigen beruflichen 
Verhaltenspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.  

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.  

Sonstige Informationen 
Die Kirchenpflege ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen um-
fassen die in der Finanzberichterstattung enthaltenen Informationen, aber nicht die Jahresrechnung 
(Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang) sowie unsere dazu-
gehörigen Berichte. 

Unser Prüfungsurteil zur Jahresrechnung erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen und wir 
bringen keinerlei Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu zum Ausdruck. 

Verantwortlichkeiten der Kirchenpflege für die Jahresrechnung 
Die Kirchenpflege ist verantwortlich für die Aufstellung einer Jahresrechnung in Übereinstimmung mit 
den kantonalen und kommunalen gesetzlichen Vorschriften und für die internen Kontrollen, die die 
Kirchenpflege als notwendig feststellt, um die Aufstellung einer Jahresrechnung zu ermöglichen, die 
frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist. 
 
 

 
Verantwortlichkeiten der Prüfstelle für die Prüfung der Jahresrechnung 
Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnung als Ganzes 
frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, 
und einen Bericht abzugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein 
hohes Mass an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den kanto-
nalen und kommunalen gesetzlichen Vorschriften und dem Schweizer Prüfungshinweis 60 durchge-
führte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets auf-
deckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden 
als wesentlich gewürdigt, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden 
könnte, dass sie die auf der Grundlage dieser Jahresrechnung getroffenen wirtschaftlichen Entschei-
dungen von Nutzenden beeinflussen. 

Eine weitergehende Beschreibung unserer Verantwortlichkeiten für die Prüfung der Jahresrechnung 
befindet sich auf der Webseite von EXPERTsuisse:  
http://expertsuisse.ch/wirtschaftspruefung-revisionsbericht 
Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres Berichts. 

Empfehlung 
Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen. 

 

Brüttisellen, 09.03.2026 
 

baumgartner & wüst gmbh 
 
 
 
 
Felix Huber Simon Wüst 
Fachmann Finanz- und Rechnungswesen mit eidg. FA Zugelassener Revisionsexperte 
(Prüfungsleitung) 
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